
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/7/24 2005/07/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.2008

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

WRG 1959 §77 Abs5 idF 1990/252;

WRG 1959 §81 Abs1;

WRG 1959 §81 Abs2;

Rechtssatz

Die nachträgliche Einbeziehung neuer Liegenschaften bedarf eines Einvernehmens iSd § 81 Abs. 1 WRG 1959. Dazu

bedarf es auf Seiten des Aufzunehmenden grundsätzlich eines Antrages, auf Seiten der WG bedarf es eines darauf

gerichteten Beschlusses der Wassergenossenschaft.
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